
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/1/25 90/10/0061
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1993

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/10 Auskunftspflicht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AuskunftspflichtG 1987 §1 Abs1;

AVG §17;

B-VG Art20 Abs3;

B-VG Art20 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Auskunftserteilung iSd Auskunftsp:ichtG 1987 bedeutet nicht auch die Gewährung der im AVG geregelten

Akteneinsicht, sondern die Weitergabe von Informationen über einen Akteninhalt, die in aller Regel nicht jene

Detailliertheit an Informationen aufweisen wird, die bei der Einsicht in Akten zu gewinnen wäre (Hinweis Erläuterungen

zur RV 41 BlgNR 17 GP, 3, sowie auch E 13.9.1991, 90/18/0193).
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